
Gesezgebung

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Neues helvetisches Tagblatt

Band (Jahr): 1 (1799)

PDF erstellt am: 08.08.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Neues helvetisches Tagblatt.
^Fortsetzung des sehwe

Herausgegeben von Escher und

Band I. lv.

G e s e z g e h u n g.
Grosser Raèh, 2Z. Jul.

(Fortsetzung.)
(Fortsetzung von Eschers Antrag.)

Uebrigens aber die Sache selbst auch bei Seite
gesezt und angenommen es müsse Papiergeld
seyn, wozu ich aber nie stimmen werde, so ist es

doch wohl nicht das Direktorium, welches dasselbe
einzuführen hat, sondern die Gesetzgebung. Das
Direktorium-soll über keinen Heller ves Ratios
nalschatzes verfügen können, ohne Einwilligung
der Gesetzgebung; würden wir überzugeben, daß
es Bons ausstelle, die wieder als Abgabe angenom?
men werden müssen, so difponirt das Direktorium
willkührüch über die erst einzugehenden Auflagen,
und statt des Geldes, welches dann eingehen sollte,
werden wir Papier erhalten; wo bleibt dann unftr
Verfügungsrecht über das Staatsvermogen? Also
sowohl der Sache selbst, als anch der Form wegen,
können wir diesen Beschluß des Direktoriums nicht
in Ausübung bringen lassen: ich fodere also, end
weder ein« Botschaft an das Direktorium, um dem--
selben Auskunft abzufedern, oder aber Niedersetzung
einer CommWon, die bis Morgens ein Gutachten
überwiesen wichtigen Gegenstand vorlege.

Geh lumps würde auch lieber Geld haben, als
Bons, und henkt, die Soldaten werden gleicher
Meinung seyn ; allein vielleicht haben 'die Soldaten
lieber Bons als gar nichts. Doch ist es wahrlich
seltsam, daß das Direktorium von sich selbst aus
einen solchen Beschluß »ahm, ohne der Gesezgebung
hierüber ein Wort zu sagen: er begehrt daher Nies
dersetzung einer Commission, welche in zwei Tagen
Rap'wrt mache.

Nüce jss ganz Eschers Meinung, und wird
«wig sich pem Papiergeld unter asten möglichen
«crmeww und "à' möglichen Vormunden nngeach?
Ae-'wMssêtzen. Wollen die Soldaten freiwillig
scheine annehmen, so mögen sie das, aber ewig
können solche Scheine in keinen wirklichen Umlauf
wNmen, oder als Auflagen angenommen werde»

erischen Republikaners)

steri/ Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Bern, 2y. Inl. il. Thermid. Vir.

Allein zu einer Commission kann er nicht stimmen,
denn die Sache ist zu dringend, jeder Aufschub
verbreitet dieses unglückliche Arrêts, wovon ich jede
Zeile verwünsche, und also begehre ich, daß man
auf der Stelle dem Direktorium in einer kräftigen
Bothschast die nöthigen Vorstellungen wider dieses
Arrete mache, und dasselbe auch wirklich bestimmt
aufhebe.

Cusior ist Eschers Meinung, und glaubt, die
Sorgfalt erfodere eine Commission niederzusetzen,
die eine gute Abfassung einer solchen Bothschast
besorgen.

Carmintran folgt der Verweisung an die.
Commission, und ist immer unzufrieden, das Die
rektorium so oft legislatorische Beschlüsse nehmen
zu sehen: er wünscht, daß man dem Direktorium
einmal für allemal erkläre, daß es keine gesezlicben
Beschlüsse zu nehmen hat, sondern, daß es aus?
schließend für Vollziehung der Gesetze, und für
Handhabe der öffentlichen Ruhe und Ordnung ds
ist.-^

Lacoste dankt Eschern für diese wichtige Am
zeige, und ist überzeugt, daß nichts so wirksam
eine Gegenrevolution bewirken könnte, als Papier?
geld, denn er weiß aus Erfahrung, daß man sich
gerne die Auflagen gefallen läßt, wenn man nur
vor Papiergeld sicher ist. Er stimmt für Verwei?
sung an eine Commission. Die Dringlichkeit wird»
erklärt, und der Antrag an eine Commission ge?
wiesen, in die geordnet werden : C scher Ehr?
mann, Custor, Bianchi und Gysendörfer.

Cartier entschuldigt Gysigers Abwesenheit
durch seine Krankheit.

Isst Habermacher aus dem Distrikt WiRsan,
bittet um Einstellung des Rechtstrieds. Man geht
einmüthig zur Tagesordnung.

Die Gemeinde Wyningen, im K. Bern klagt
über Bestätigung einer Feodalabgabe der Pramiftn,
an den Pfarrer, durch das Direktorium.

Cartier: Ist es nur um Bezahlung de? vox
dem Gesetze verfallnen Abgabe zu thun, so muss
die Gemeinde abgewiesen werden: wo nicht, so fetzs
man eine Commission nieder zu? Untersuchung, p,



welcher Art Feodalrechte diese Abgabe gehöre. Pe-
rîg he folgt. Secretan ist gleicher Meinung,
und foöert sorgfältige Untersuchung dieses Gegen--
siandes, indem man für die Besoldung der Geistli-
chen Sorge tragen muß. Der Gegenstand wird
«n eine Commission gewiesen, und in dieselbe ge-
ordnet- Herighe, Secretan und Giudice.

Die Gemeinde Etiswy! K. Bern, wünscht, daß
einige ihrer Gemeindsgüter von dem gezwungenen
Anleihen befreit werden. Die Bittschrift wird ver-
taget, bis das von Rellsisb über diesen Gegen-
stand vorgelegte Gutachten m Berathung gezogen
wird.

Die Gemeinde Köniz im K. Bern.fodert die

Grundzinse von 1798. zurük, weil andere Gemein--
den dieselben nicht bezahlt haben. Man geht zur
Tagesordnung, darauf begründet daß das Feodal--
rechrsgesez bestimmt erklärt, daß die schon bezahl-
ten Grundzinse von 1798., an der Zooskaufungs-
summe abgezogen werden sollen.

S e n a t, 2 5. Z u! i.

Präsident: Fuchs.

Folgende Abfassung des fünften Abändernngs-
Vorschlags der Revisions-Commission der Constitu--
tion wird zum zweitenmal verlesen:

Der Senat an den grossen Rath.

In Fortsetzung seiner Berathung über die Ab-
ànderung der Consiitutionsacte,

In Erwägnng, daß der Staat nur alsdann sich

nach Freiheitsgesetzen bildet und erhält, wenn seine

drei verschiedenen Gewalten, die gesezgebende, die

vollziehende und die richterliche, genau und scharf

von einander gesondert, und unabhängig sind;
In Erwägung, daß sogar jeder mittelbare und

unmittelbare Einfluß einer dieser Gewalten auf die

andere auf das Sorgfältigste entfernet werden muß;

In Erwägung, daß d.w 105. Art. der Consist

tution, mit dem Recht, die Gerichtshöfe abzusetzen,

und bis zu den künftigen Wahlen zu ersetzen, dem

Vollziehungsrathe nicht nur die richterliche Gewalt
zu sitaftn überträgt, sondern auch durch die Will-
kührlichkeit in Ersetzung derselben alles, was der

Bürger Heiliges besizt, dem Despotismus preis
giebt;

In Erwägung endlich, daß die Art. 82, 87,
96, yZ und 102 der Constitution, Verfügungen ent-

halten, die der vollziehenden Gewalt einen gefähr-
Uchen Einfluß auf die richterliche gestatten;

hat der Senat beschlossen:

Dem souveraine» Volk soll vorgeschlagen werden,
z) den Art. 105 der Constitution, in so weit er die
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Gerichtshöfe der Republik betrifft, zurükzunehmen
und aufzuheben.

2) Die Art. 82, 87, y6, 98 und 102 der Con-
stitution, in so fern sie die Ernennung des Vor-
sitzers, seines Statthalters und des Schreibers bei
den Gerichtshöfen der Republik bestimmen, in fol-
genden Art. umzuändern:

„ Jeder Gerichtshof der Republik erwählt sich

» einen Vorsitzer und seinen Statthalter aus sei-

„ nem Mittel, und einen Schreiber ausser dem-

» ben. "
Barras glaubt, der 105. Art. könne nicht auf-

gehoben werden, so lang das Direktorium verpfljch-
tet ist, die Vollziehung der Gesetze zu besorgen,
und über alle Behörden der Republik zu wachen;
um dieß thun zu können, muß es widerspenstige
Behörden auch absetzen können; man sagt: dieß
sey der Freiheit zuwider? ich antworte nein: die
Freiheit kann nie etwas Böses wollen. Auch sagt
die Constitution.' die vom Direktorium dießfalls gè-
nommenen Schlüsse müssen allzeit die Beweggründe
mit sich führen; daraus folgt wohl, daß eine Re-
Vision dieser Schlüsse statt finden kann, die dein
gesezgebenden Corps zukommen wird. Er kann nicht
zu dem Vorschlage stimmen.

Lüthi v. Sol. : Das Vollziehungsdirektorimn
soll freilich über die Vollziehung der Gesetze wachen,
aber es soll darum das Amt des Richters nie aus-
üben, und dieß thut der, welcher eine Behörde
absezt; die gejezgebenden Räthe können sich eben

so wenig mit dieser Sache beschäftigen; die Consti-
tution will es auch nicht, da sie dem Direktorium
das Recht giebt, die abgesessen Behörden wieder

zu ersetzen; zudem hat die Constitution dem Direst
torium das Recht genommen, den obersten Ge-

richtshof abzusetzen, so daß immer an diese, der

Gewalt des Direktoriums nicht unterworfene Stelle
appellirt werden kann. — Die Aufsicht des Direk-
toriums soll nur dahin gehen, die strafbaren, un-

richtigen, nachläßigen Beamten den, Richter zu

übergeben. Der Grundsaz der Trennung der Ge-
walten erfodert die Attnahme des Vorschlags; die

-Richter sollen'nur unter dem Gesez stehen, und

fehlen sie dagegen, auch nur von der richterlichen
Gewalt beurtheilt werden.

Genhard stimmt Luch: be?. Meyer v. Arv.
stimmt dem Vorschlag der Commission bei; möcht-

aber den ganzen i«s> Att. der Constttutisn, auch

in so weit er die Verwaltungskammer angeht, aus-

gehoben wissen^ - ^Lüthi v. Ssl. erwiedert, daß in de!ss hHl»g-a,
Vorschlag nur die Jndependenz der nchttcUsseg,,

Gewalt bezwckt ward.
Häslin stimmt zur Annahme, wünscht aber em

organisches Gesez über die Art, w»e die tk ^oll.
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Ziehung der Gesetze saumseligen Behörden zur Ver-
antwortung gezogen werden tonnen.

Augustin? stimmt zur Annahme; der 10Z. Art.
der Constitution ist ihren ersten Grundsätzen zmvi-
verlaufend; die Angebung der Grunde der Absetzung
hilft den Abgesessen nichts, so bald kein Richter
jene Gründe beurtheilt.

Muret: Wenn je eint Abänderung ohne Dis-
cussion und durch Beifallzuruf angenommen werden
sollte, so wäre es die gegenwärtige: der Art. ist
allen Grundsätzen der Freiheit widerstreitend; sas
Wahlrecht des Volks wird dadurch überall vernich-
tet und aufgehoben, und «lle richterliche Gewalt in
die Hände des Direktoriums gegeben. — Gründe
muß das Direktorium angeben! was will aber das
sagen; wer fände nicht zu allem alle Zeit Gründe,
zumal wo kein Richter für diese ist.

Barras findet seine Zweifel gänzlich gehoben,
besonders wenn das organische Gesez, von welchem
man geredt hat, vorhanden seyn wird; er stimmt
zur Annahme.

Bay ebenfalls; es ist empörend, zu sehen,
wie der Art. Leib, Ehre und Gut der Bürger un-
beschränkt in die Hände dreier Männer legt : aber
der Modus, wie bestechbare, nachläßige Richter
belangt werden können, ist nirgends in der Consti-
tucion bestimmt, und die Commission sollte sich die-
selbe auszufüllen beschäftigen.

Crauer glaubt, nicht die Constitution, son-
dem ein organisches Gesez müsse für das, was
Bay verlangt, sorgen. Der Vorschlag der Com-
mission wird angenommen.

Der Beschluß über die Organisation der Kriegs-
zuchträche, Kriegsrathe und Revisionsräthe wird
verlesen, und einer vom Präsidenten ernannten Com-
Mission übergeben, die innert g Tagen berichten
soll; sie besteht aus den BB. Bay, Usteri, La-
flechere, Hegiin nnd Buxdorf.

Der Beschluß wird verlesen, der das Direkte-
rium einladet, i) «lie in seiner Macht stehenden
Mittel zu ergreifen, um den Bedrängnissen derjeni-
gen Gegenden, in welchen die Armeen liegen, durch
thätige Hülfe jeder Art abzuhelfen; 2) ungesäumt
eine bestimmte und deutliche Vorschrift abfassen zu
lassen, wie die Landleute eine, von Soldaren an
ihrer P-rft« oder an ihrem Eigenthum verübte
Mißhandlung erweisen, und einen Verbalprozeß
darüber erpichten lassen sollen. — Das Vollziehungs-
dicektormm kmd seine Unterbeamten sollen nach Be-

' ssâmachung dieser Vorschrift, keine Klagen gegen
HU'tcMêrsonen mehr annehmcu, die nicht durch
einen solchen Verbalvrozeß constatirt find, oder
M eine andere Weile erwiesen werden können,
^gegey sollen sie, so bald ein Vergehen auf die
'gezeichnete Weift erweislich gemacht wird, ihr

ganzes Ansehen dahin verwenden, um bei den Mi-
litärbehörden die ungesäumte Bestrafung der Schul-
digen auszuwirken.

Ruevv verlangt eine Commission, indem oft
Fälle eintreffen, wo man keine Namen der Schul-
digen kennt, uns keine Verbalprozesse aufnehmen
kann.

Aäslin will zu besserer Abfassung den Beschluß,
mit Hinsicht auf Ruepps Bemerkung, auch an eine
Commission weisen.

Crauer hatte die Unterstützung der Gemeinden
darin besser bestimmt gewünscht, damit sie ganz
unpartheiisch geschehe, und darum stimmt er auch
für die Commission.

Bay: Alles, was gethan werden kann in die-
sein Augsnbiik, ist in dem Beschluß enthalten, und
wir sollen nicht säumen, ihn anzunehmen. Die
Verbalxrozesse müssen nur so viel Angaben enthal-
ten, als man haben kann — ohne solche aber er-
hält man bei den Militärbehörden kein Gehör;
dem Minister des Innern liegt die Untersuchung
der Bedürfnisse und Ansprüche der verschiedenen
Vcrwaltungskammern ob, er macht darüber dem
Direktorium seinen Vorschlag, und die Geftzgebung
kann hier unmöglich nähere Bestimmungen geben.

Der Beschluß wird angenommen.
Derjenige wird zum ersten mal verlesen, der

eine Bittschrift der Gemeindskammer von Neuß
an das Direktorium sendet, mit der Einladung,
das Gesez vom 13. und 15. Hornung vollziehen
zu lassen.

Die Discussion über den Beschluß, der die Ge-
halte der bei der Kanzlei des Direktoriums ange-
stellten Secretärs bestimmt, wird eröffnet. Der
Bericht der Commission war folgender:

Das Direktorium fällt in seinen alltäglichen ge-
wöhnlich 8 Stunde!? lang dauernden Sizungen 50
bis zo Beschlüsse mit Inbegriff der Depeschen,
diese Beschlüsse sammt ihren Beweggründen minu-
ticrt der General-Sekretär während der Sizung
sotkane Beschlüsse und Depeschen werden in Be-
treff ihrer Wichtigkeit und der Geschicrlichkeit, so
deren Ausarbeitung erfordert, in 3 Classen abge-
theilt. Die von der l. Classe fasset der General-
Sekretär selbst ab, die von der 2. Classe besorgen,
unter der Aufsicht und Correktur des General-Se-
kretars, die ersten, und die von der 3- Classe die
zweiten Sekretär-Redakteurs.

Viele dieser Beschlusse und Depeschen sind drin-
gend, und müßen also auf der Stelle oder im
Lauft des Tages alle aber innert 24 Stunden ver-
fertiget werden. Den? Archivar dann liegt die Ru-
brizierung aller ein - und ablaufenden Schriften,
die Anordnungen und auf den ersten Wink die Re-
produziermig derselben, so wie die Aufsicht über
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die'gesauinite Registratur ob. Wenn die Stelle
des Expeditions-Sekretärs weniger Talente als die
der 3! erstem erfordert, so wird dieses hingegen
durch den eisernen Fleiß, so diese tadiosc Stelle
erfordert, reichlich compensiert, indem derselbe aus
den Aufsätzen der sämmtlichen Redaktoren das er-
sie reine Doppel ausfertigen, dann die Abschriften
aller Kopisten nachsehen, endlich die Zusammenpa-
ckung Ueberschreibung sammt Versendung der
Beschlüssen und Depeschen bestellen muß. Diese 4
Sekretärs sind gewöhnlich den ganzen Tag von 7

Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends, nicht selten auch
einen Theil der Nachr hindurch, beschäftiget, und
wurden bishin einer wie der andere à r-àn, von
Fr. 2400 bezahlt.

Durch die vorliegende Resolution wird ihnen
1/3 abgezogen; im Verhältniß 5 es Talents und
des Fleißes, so diese Stellen erheischen, so wie
im Verhältniß aller bisherigen Reduktionen findet
die Commission diese Verminderung etwas grell,
doch würde sie aus diesem Grunde die Annahme
der Resolution nicht mißrathcn.

Dem Uebersetzcr liegt die Uebersetzung der Doch-
schaften, Proklamationen, Beschlüssen, Depe-
scheu:e. aller Akten, so in beyden Sprachen ab-
gefaßt werden müßen, ob und in der Zwischen-
zeit gehet er den Redakteurs und Registratorcn an
die Hand. Derselbe ward bis Hinhin à rà>,> von
1760 Fr. besoldet. Der Commission scheint die
Reduktion auf Fr. 1440 in allen Rücksichten ver-
hältnißmäßig und acceptabel.

So findet die Commission auch an der Reduk-
tion von Fr. 1600 auf iZüv der beiden Redakteurs
»om 2. Rang und der z mir einer eckelhaften Ar
beit stets beschäftigten Registratoren nichts aus-
zusetzen. In Bezug auf die 3 ersten Paragraphen des
Beschlusses würde mithin die Commission einsiim-
mig dem Senat die Annahme desselben anrarhen.

Der 4. Abschnitt allein bewege die Commission,
dem Senat die Verwerfung dieses Beschlusses au-
jurachen,— indem der B. General - Selr.tär sich

erklart hat, daß er um den Schlag von Fr. 420
bis höchstens Fr. 700 keine fertigen beyder Spra^
chen wie der Orthographie kundigen Copisten zu
finden wüßte die sich unausgescüt das ganze
Jahr hindurch von Morgens früh bis Abends spät
auch öfters bis in die Nacht einzig mit den Direk-
tvrial - Arbeiten beschäftigen müßen, ohne nebenher
einen Kreutzer verdienen zu können. Im Grund
wäre auch diese allzuweitgetriebene Reduktion keine

Ersparniß, weil man a-sdcnn statt 6 bis 8 ferti-
gcr, die dcppelte Zahl langsamer und unzuverlsßiger
Copiste» zum Nachtheil des Fortgangs der Ge-
schaften anstellen mußte. Bisher wurden die Di-
ìêktorial- Copisten à rnucm von 50 bis 7° Ldrs.

bezahlt; nun glaubt die Commission, wäre die Re-
duktion hinlänglich, wenn man das Maximum auf
60 und das Minimum auf 35 Louisd'or bestimmte.

Noch ökonomischer und billiger aber glaubt
die Commission ware es, wenn ieder Copist nach
seinem individuellen Fleiß und Fertigkeit bezahlt
würde, d. h. ein Mnnun; z. B. 2 bis 3 Krenyer
per Seite zu einer bestimmten Zahl Linien, z. B.
so berechnet; wenigstens könnte man diesen Vce-
such auf einige Monate machen. In diesem Fall
müßten aber zu Verhütung alles Mißbrauchs,
die Obersekrerävs jeden Tag die Arbeit der Copisten
nachsehen, und in das Büchlein eines jeden die
Zahl der geschriebenen Seiten aufzeichnen. Gclàu-
ge dieser Versuch zum Nutzen des Staats und flei-
ßiger Expedition der Arbeit, so könn e man denn
diesen Zahlungsmodum auch in andern Bureaux
einführen. Wie gemeldet, einzig wegen dem 4. Ab-
schnitt IN Betreff der Kopisten räth die Commission
dem Senat die Verwerfung dieses Beschlusses an.

Lang stimmt auch zur Verwerfung, aber nicht
aus den Gründen Ver Commission; die durch den Be-
schluß bestimmten Gehalte sind zu groß; das Miß-
Verhältniß zwischen der Herabsetzung dieser, und jener
der obersten Gewalten ist allzu auffallend; ein Se-
cretar in der Canzley des Direktoriums erhielte auf
diese Art die Hälfte des Gehalts eines Ministers;
statt 100 Louisdors halt er dafür, wären üc> hin-
länglich.

Zäslin stimmt der Commission bey; doch nicht
dem Vorschlag der Bezahlung der Arbeit nach Do-
gen und Seiten. Bay glaubt, die Berner Ersah-
rung bezeuge die Güte des leztern Vorschlags.

U steri stimmt auch zur Verwerfung, aber wahr-
lieh nicht, weil er die Gehalt-' zu hoch, sondern
weil er sie zu tief herabgesezt findet; er bittet den

B. Lang sich an den so gerechten und billigen
Grundsatz zu erinnern, weichen er vor wenigen Ta-
gen selbst ausgestellt hat, daß man bei Herabsetzung
der Gehalte zwischen denen, die zu einem anstan-
digen Lebensunterhalte nur gerade hinlänglich seyn
und jenen, die beträchtlich höher steigen mögen,
unterscheiden müsse — und daß während man, so-
bald die Finanzen der Republik es erfordern, an
den leztern beträchtlich abbrechen darf, dieß mit
den erstem darum noch nickt geschehen soll, ^un
behauptet listen, daß ein Mann, der die nöthigen
Talente, Kenntnisse und Eigenschaften, um in dm "

A Bureanx der ersten Behörden der Republik als Se-

crà angestellt zu werden) beffzt, mit 100 allenfalls
auch 120 Louisdors, nicht viel über seinen Md."4
und wahrlich nicht mehr erhalt, als er sich durcy
seine Fähigkeiten auf andere mid leicht bequemere
Weise verdienen könnte. "»»m.-

(Die Fortsetzung folgt.)



Neues helvetisches Tagblatt.
(Fortsetzung des sch'.veitzerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri/ Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band I. 55. viu. Been, 29. Jul. (11. Thermid. vik.

Gesezgebuug.
Senat, 25. Juli.

(Fortsetzung.)

(Beschluß von Usieri's Meinung.)
Diese Gehalte also noch tiefer herabsetzen,

heißt alle fähigen und geschikten Leute aus diesen
Canzleyen entfernen wollen, oder es wenigstens
unmöglich machen, daß sie lange darin bleiben. —
Man sagt uns, junge Leute können solche Stellen
versehen, sich dabei noch ausbilden, zu eintrage
sichern Geschäften fähig machen u. s. w. — Als
ob die Canzleyen des Direktoriums und der
Minister Pflanzschulen seyn sollten; als ob wir wün-
schen könnten, daß jährlich neue Zöglinge in diesel--
ben ankommen; als ob es nicht von der größten
Wichtigkeit wäre, gerade die in denselben gebildete-
sten und erfahrensten Leute auch darin so lang als
möglich zu erhalten; als ob auf diese leztere Weise
Regelmäßigkeit und Schnelligkeit des Geschäfts-
gangs in diesen wichtigen Bureaux, und somit
dann auch wahre Oekondmie nicht gewönnen? —
Und was von den Secretärs gilt, leidet auch An-
Wendung auf die Copisten; zahlt sie gut, so könnet
ihr fähige Leute wählen, die viele und gute Arbeit
liefern; zahlt sie schlecht, so werdet ihr freilich auch
Copisten finden, aber unwissende und nachläßige,
die Secretärs werden, mit Durchsicht und Correctur
viele Zeit verlieren, die Abschriften werden doppelt
und dreifach umgeändert werden müssen, und eure
Ersparniß wird eine wahre Verschwendung seyn —
Usteri erklärt, daß er nicht aufhören wird, sich Be-
schlüssln, dw von einer so übel berechneten Oekonomie
eingegeben sind ;n widersetze».

Mittel holzer ist nicht der Meinung, daß die
Copisten mit 700 Franken nicht sehr hinlänglich bc-
zahlt sey-n; er nimmt den Beschluß an und bezeugt,
daß er über die Canzley des Direktoriums schon
Lnanche Klage gehört und an den? steten Fleiß aller
dabei Angestellten zu zweifeln Ursache hat.

Der Beschluß wird angenommen.
Lasicchere verlangt, daß der die Gemeinde

Nens betreffende Beschluß, den er für sehr drin-
gend hält, heute uoch an eine Commission gewiesen
werde.

Lüthi v. Sol. sieht nicht was eine Commis-
siou an dem Beschluß, der eine einfache Ueberien-
dung einer Petition ans Direktorium enthält, unter-
suchen sollte; verlangt Laflechere Dringlichkeitser-
klärung für den Beschluß, so muß er sich an den

gr. Rath wenden. Laflechere verlangt, daß die
Commission nur in 6 Tagen bei der 2tm Verlesung
berichte; die Sache ist von weit allgemeinerem Inte-
reffe als sie es beim ersten Anblicke scheint. Ban
möchte den Beschluß wegen Mangel an Dringlich-
keitserklääung verwerfen. Meyer v. Arb. stimmt
für die Commission, die beschlossen und in die er-
nannt werden: Muret, Barras und Devcvey.

Grosser Rath 26. Juli.
Präsident Marcacci.

Der Minister der äußern Angelegenheiten über-
sendet ein vom Bürger Zeltner in Paris erhaltenes
Buch mit folgender Zuschrift, welche abgelesen wird:

Paris den 12. Messidor im 7. Jahr der
fränkischen Republik und dem Vorläufer
des ersten Jahrs der Wiedergeburt des
Menschengeschlechts.

Bürger Repräsentanten!
Die Vorsehung, welche Euch bestimmt hat, an

der allgemeinen Einführung des Reichs der Tugend
auf der Erde mitzuwirken, übersendet Euch durch
mein Mitte! den Gesellschaftscodex, der jede gesell-
schaftliche Verbindung bestimmen muß, und beendigt
dadurch Eure Revolution, indem Sie Euch dieses
Buch des Lichts überseudet, in welchem jeder Hel-
vctier den Zwek seiner Erschaffung und die Vor-
schrifttn findet, durch deren Befolgung er diesen
Zwek würdig erreichen kann. Ich bevollmächtige
Euch so viel Exemplare dieses Buchs nachzudrucken,
als Gemeinden in Helvetien sind, damit nach der
Vereinigung jeder Helvetier in seinen Ruhetagen sich

diese Grundsätze eigen machen, und damit diejeni-
gen aus Euch, weiche die Republik gestiftet haben,
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sich würdig machen können, den nächsten Germinal
die Urversammlungen jedes Bezirks der neuen gc-
scllschaftlichen Verbindung zu bilden.

Euer Mitbürger
Johann Victor Gabriel Benjamin -Mariette.

Escher: Dieses Buch soll die Vorbereitung zu
einer seltsamen Wiedergeburt des Menschengeschlechts
seyn; da wir nun auch eine große Rolle in dieser
neuen allgemeinen Republik bilden sollen, deren
Urversammlungen schon ausgeschrieben sind, so be-

gehre ich Verweisung dieses Buchs an unsre über
Eoustitutionsverànderungen niedergesezte Commission.

An der werth fodert Mittheilung an den Mi-
nister der Künste und Wissenschaften, damit er uns
sein Urtheil über dieses Buch gebe, ehe wir dasselbe
drucken lassen: indessen aber tragt er auf ehrenvolle
Meldung des Verfassers an.

Kühn stimmt Eschern bei, weil viele Constitu-
tionsvorschläge in diesem Buch enthalten sind, wcl-
ehe die Constitutionscommissipn vielleicht benutzen
kann.

Escher: Ich kann der ehrenvollen Meldung
nicht beistimmen, denn wenn der Erfolg dem Ver-
sprechen entspricht, so müssen wir erklären, der
Verfasser habe sich um das ganze Menschengeschlecht
verdient gemacht: man erkenne also keine Ehrende-
zeugungen, bis man die Sache kennt. Das Buch
wird der Constitutions - Abänderungs - Commission
zugewiesen.

Kühn im Namen einer Commission trägt darauf
an, die ihr gestern zurükgewiesenen §§. 58 und 59
des Gutachtens über die neue Criminaliusti; dahin
abzuändern, daß der Z8. §. folgendermaßen abge-
ändert, der 59. §. aber unverändert beibehalten
werde: „§. 58. Die Geschwornen berathen über die
vorgelegten Fragen in einem abgesonderten Zimmer."
Dieser Antrag wird ohne Einwendung angenommen.

Escher im Namen einer Commission legt fol-
gendes Gutachten vor:

Der große Rath an den Senat.
In Erwägung, daß die verfassungsmäßige Treu-

nunz der öffentlichen Gewalten und der ihnen ange-
wiesenen Geschäfte, als eine der Hauptstützen einer
zwckmäßigen Staatsvcrfassung mit Sorgfalt beob-
achtet werden muß;

In Erwägung, daß der 50. §. der Constitution
dem Vollziehnngsdirelrorium nur das Recht zum
Vorschlag aller Gegenstände, die die Finanzen be-

treffen, beiordnet, und dagegen die Bestätigung die-
ser Vorschlage den gesezgebcndcn Räthen zukömmt;

In Erwägung, daß die Ansfindung neuer
Mittel, welche der Erschöpfung der
Staatsfinanzen und der Seltenheit des
baaren Geldes steuren sollen, bestimmt unter

die von den gesezgebenden Räthen zu genehmigen-
den Gegenstände gehören;

In Erwägung endlich, daß jede Ausstellung von
Staatsschuldscheinen, welche als Bezahlung
der Auflagen angenommen oder in gün-
stigern Zeiten durch baares Geld crsezt
werden sollen, theils an sich selbst schon sehr
gefahrlich wäre, theils aber als Verfügung über
künftig erst zu enthebende Staatsgelder niemals der
vollziehenden Gewalt ausschließend zukommen kann;

hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

Der Beschluß des Vollziehungsdirektoriums vom
22. Juli 1799, welcher Bons erschaft, die für Ent-
Hebung jeder Art von Auflagen angenommen werden
sollen, ist aufgehoben.

Zimmermann wünscht, daß der Erwägungs-
gründ, der von dem Papiergeld selbst spricht, kräf-
tiger abgefaßt werde, damit das Volk überzeugt
werde, daß in Helvetien nie kein Papiergeld einge-
führt werden wird, im übrigen aber stimmt er ganz
dem Gutachten bei

Guter hat auch Abscheu vor allem Papiergeld
und wird es immer laut äußern, allein er sieht
diese Bons nicht für Papiergeld, sondern für Si-
cherheitsscheine an, welche den Soldaten für ihre
Anfoderungen an die Nation gegeben werden, die

man, damit die Soldaten desto leichter zu Geld
kommen, als Abgabe anzunehmen, verspricht: er.
kann also nicht zum Gutachten der Commission
stimmen

Secretan: Ich liebe das Papiergeld auch
nicht, denn Papiergeld, Schreckensystem und öffent-
liches Elend sind mir gleichlautend : allein ich sehe

hier kein Papiergeld, den« jeder Partikular hat das
Recht Bons oder Anweisungen auf sich selbst aus«
zustellen, und warum sollte dieß der Staat uicht
auch thun dürfen? Er als Soldat würde lieber
einen solchen Schein für seine Ansprache an den
Staat annehmen, als einstweilen gar nichts bezie-
he». Da man aber vielleicht mit einigem Recht
befürchten könnte, daß diese Bons verschiedene
Nachtheile des Papiergelds hätten, so will ich wohl
zur Annahme des Gutachtens stimmen, verwerfe
aber Zimmermanns Ausaz.

Escher: Einige Mitglieder der Commission
wollten anfänglich auch alle ihre Abneigung gegen
das Papiergeld in den Erwägunasgründen anbrin-
gen, allein da man ihnen vorstellte, daß es hier
nur um Aufhebung eines Dircktorialschlusies, der

die Vollmacht des Direktoriums überschreitet,
zu thun sey, uicht aber um die Sache selbst

so kameil sie von ihrer erstem Meinung zurül:
tteberdcm sind diese Bons nicht wirtliches Parier-
geld in seiner vollen Ausdehnung, also ist es bester
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daß wir unsre Gründe wider dasselbe, besonders
da die Stimmung der Versammlung hierüber so

beruhigend zu sey» scheint, einstweilen noch sparen,
aus den wenigstens möglichen Fall hin, daß uns
ein solcher Vorschlag etwa einmal gemacht würde.
Anderseits aber ist das Gutachten nicht wirklich
zegen Papiergeld, sondern nur gegen die aufge-
stellten Bons gerichtet, und um hierüber jedem
Vorwurf von schiefer Darstellung auszuweichen,
enthält das Gutachten die gleichen Ausdrücke, we!-
che das Vollziehungsdirektorium in seinem Beschluß
brauchte. Diese Bons mögen nun seyn, was sie

wollen, so hat das Direktorium kein Recht, wie es
sich laut seinen Erwägungsgründen anmaßt, wegen
der Erschöpfung der Staatsfinanzen oder der Sei-
tenheit des baaren Geldes, von sich aus andere
Mittel anzuwenden, um jenen Uebeln zu steuren,
und eben so wenig hat es das Recht Bons zu er-
schaffen, die zur Bezahlung der Auflagen ange-
nommen, lodcr in günstigern Zeiten durch baares
Geld ersezt werden, denn über den Ertrag der
künftigen Auflagen haben wir, nicht das Direkte-
rium 'zu verfügen, sorgt es aber dafür, daß wir
statt Geld Papier erhalten, so verfügt es willkühr-
lich über die Nationalanflagen, und eben so wenig
kann es Schulden machen, welche in glüklichcrn
Zeiten sollen bezahlt werden, für Gegenstände, für
die ihm auf die jetzigen erst einaehcnden Staats-
gelder schon ein Credit eröffnet ist, und die also
ohne unsre Genehmigung keineswegs für eine kunf-
tige Gesezgebung bindend, und als rechtmäßig an-
zusehen wären. Nicht also, weil die Bons eine
Art Papiergeld sind, sondern bloß, weil sie das
sind, wofür sie der Beschluß des Direktoriums
ausgiebt, kann ihre Erschaffung durch das Direk-
torium nicht zugezogen werden, und also beharre
ich auf dem Gutachten.

Jomin: liebt das Papiergeld auch nicht, denn
er hat zu viel an demselben verlohreu, nur ihm
günstig zu seyn; allein dieß ist kein Papiergeld,
und also ist der Grundsaz, von welchem die Eom-
Mission ausgeht, ganz falsch, denn diese Schuld-
scheine sind auf diejenigen Auflagen angewiesen,
deren Beziehung schon dem Direktorium als Credit
bestimmt sind, und da niemand als die Stcuerbc-
zicher diese Bons anzunehmen verpflichtet sind,
so fällt jede Einwendung weg: Gefallen der Eom-
Mission diese Bons nicht, so hätte sie einen andern
Vorschlag machen sollen, über die Art, wie die
Soldaten ihr Geld vom Staat erhalten könnten,
da doch doch dieser kein Geld hat: diese Verpflich-
tnng der Commission fiel ihr aber dem Anschein
nach zu schwer. Will man jeder Furcht hier-
über noch zuvorkommen, so setze man dem Gut-
achten bei, daß diese Aufhebung nur für diejenigen

gültig sey, welche diese Bons nicht freiwillig an-
nehmen wollen.

Cusior stimmt zum Gutachten, aus denen i»
den Erwägunsgründen des Gutachtens angeführ-
ten Gründen.

Nüce stimmt ganz dem Gutachten und Eschers
Vertheidigung desselben bei: Wenn allenfalls diese
Bons nicht wirkliches Papiergeld sind, so riechen
sie doch so ziemlich nach demselben, und die gebrann-
ten Kinder fürchten das Feuer, und darum gestehe
ich, daß ich zittre wie das Laub, wenn ich nur wus
ähnliches rieche: überdem ist dieß schon das zweite
mal, daß man hierüber anklopft, und wir müßcn
zeigen, daß wir auch nicht einmal etwas das mit
dem Papiergeld verwandt ist, annehmen wollen.
Was würden unsre armen Ssldaten mit diesem
Papiergelde machen? Sie müßtens verkaufen: Sie
bekamen wenig oder nichts dafür, und aller Vor-
theil würde in die Hände einiger Wucherer fallen!
ich stimme also nochmals dem Gutachten bei.

Z i m m e r m a n n : Es giebt gewisse Maßregeln
die man nicht laut genug abweisen kann, und von
dieser Art istz gewiß oie Einführung des Papiergelds:
allein, da sich die Versammlung so einstimmig wieder
dasselbe äußert, Aeusserung, die mir zur Beruh:-
gung genügt, so stimme ich dem Gutachten bei,
und nehme also meinen eingetragnen Beisatz zurük.

Kühn: auch ich liebe das Papiergeld nicht,
weil es einen Staar sogleich um den öffentlichen
Credit bringt; allein die Commission scheint doch
etwas zuweit wider den Beschluß des Direktoriums
gegangen zu seyn, denn wenn man den Soldat
nicht bezahlen kann, so soll man ihm seine Abrech-
nung und seine Anfoderuug doch wenigstens schuft-
lich geben, und zusichern, und es bleibt noch eine
Frage, ob die Erleichterung, die der Soldat da-
durch erhalt, daß diese Bons in den Statskassen
angenommen werden sollen, nicht zwekmäßig wäre.
Geftzt aber auch, man finde, daß das Dierektori-
um nicht berechtigt sey, von sich aus solche Maß-
regeln zu ergreisen, sondern daß es sie von uns
hatte begehren sollen, so bedenke man, daß das
Direktorium darà oft zu dringenden Maßregeln
von sich selbst aus gezwungen wird, weil meist
seine Bothschaften an uns lange Zeit in den Com-
Missionen vergraben liegen bleiben; ehe wir also
einen solchen Direktorialbeschluß wirklich aufheben,
sollten wir der Achtung zufolge, die wir dem Di-
cktorium schuldig sind, dastelbe über die Beweg-
gründe anfragen, durch weiche es dazu veranlaßt
wurde: ich trage bestimmt auf diese Einladung an.

S nter ist ganz Kuhns Meinung, denn Papier-
Geld ist doch dasjenige, was jedermann anzuneh-
men gezwungen ist, und dieses ist hier nicht
der Fall: man begehre also erst Auskunft hier-
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über, ehe man einen vielleicht übereilten Beschluß
faßt.

Escher: Es kann Staatsschuldscheine geben,
welche gegen einzelne Bürgerklassen die gleiche Wir-
kung haben, wie das Papiergeld ohne daß sich
diese Wirkung auf die ganze Masse der Bürger aus--
dehne. Von dieser Art sind diese Bons gegen' den
Soldat, dem der Staat schuldig ist; denn laut
dem Direktorialbeschluß erhält er diese Bons be--

stimmt statt der Bezahlung, und sie haben noch
das Nachtheilige für ihn daß er sie nicht wieder
an Bezahlung hingeben sondern, daß er schwer-
lich so viele Auflagen zu bezahlen haben wird, sie ver-
kaufen und also höchst wahrscheinlich darauf verlie--
ren muß. Um uns diese Wirkung etwas lebhaft
vorzustellen, so denkt Euch, BB. Repräsentanten,
wir würden einst wieder erklären, wir wollten bezahlt
seyn und das Direktorium würde uns dann solche
Bons ausliefern lassen, wäret Ihr damit zufrie--
den? Warum aber sollte diese Maßrege! gegen
die armen Soldaten zuerst angewandt werden?
Nein, wann sie auch unentbehrlich wäre, welches
ich aber nie anerkennen werde, so wollen wir dir
Maßregel zuerst auf uns selbst anwenden, dann
werden wir wohl ss ziemlich vor ihr gesichert seyn.
Diese Soldaten sollen nicht erst in günstigen Zeiten,
sondern sie sollen jetzt bezahlt werden z man gebe
ihnen also, wenn man sie durchaus nicht bezahlen
kann, Anweisungen auf die erst eingehenden Gel-
der bei den Verwaltungskammern ; denn ihnen vor-
zugsweise vor jedem andern Staatsbcdürfniß, ge-
hört jeder Heller, der in die Narionalkassen stießt.

Daß die Commission nicht, wie Jomini glaubt,
der Versammlung Finanz-Vorschläge macht, rührt
daher, weil sie keinen Auftrag hierüber hatte, und
weil die Versammlung von Niemanden, als vom
Voll-iehungsdirektorium Finanz-Vorschläge anzuneh-
men berechtigt ist. Kühn wünscht erst eine Einla-
dung ans Direktorium, ehe wir dessen Beschluß
aufheben; allein schon bei geringfügigem Gegen-
ständen haben wir Dircktorialbeschlüssc aufgehoben,
und hier bedürfen wir keiner Auskunft, die That-
sache ist nur zn deutlich vorhanden, die Erwä-
gungsgründe des Beschlusses zeigen noch mehr,
als der Beschluß selbst, was diese Maßregel eigcnt-
lich ist: Papier, womit das Direktorium Schulden
bezahlen will. Dieß ist der erste Schritt; sehen wir
hier durch die Finger, wohin könnccu wir geführt
werden? Nein", schon bei dem ersten Versuch auf
einem solch Unglük drohenden Pfad, sollen wir un-
ser Ausehen gebrauchen, und Halt machen, ehe

das Uebel so groß ist, daß wir nicht mehr helft»
können! Ich beharre auf dem Gutachten.

Das Gutachten wird ohne Abänderung ange-
nomnicn.

^

S err et an, im Namen einer Commission, legt
über die Bittschrift der Gemeinde Robellaz ein
Gutachten vor, über welches Dringlichkeit erklärt,
und welches einmüthig angenommen wird.

Folgender Antrag Schochs wird zum zweite»
mal verlesen, und in Berathung genommen.

Bürger Gesetzgeber!
Es ist euch allensammt bekannt, daß wir eine

Commission niedergesetzt haben, die Commissionen
zu untersuchen, wie selbige am nützlichsten arbeiten
könnten; ich habe nun mit Verlangen auf diesen
Rapport gewartet. Nun hat B. Escher eine ge-
lehrte Abhandlung davon gemacht; allein hier be-
merke ich noch dieses beizusetzen. BB Gcsezgeber!
ich nehme mir die Freiheit, euch meine Gedanken
zu eröffnen, wie hier zu ersehen ist :

Wünsche nun, daß bei allen Commissionen der
Präsident des Raths den Präsident der Commission
ernennen würde, ein Mann, der Sache gewachsen
wäre, der beide Sprachen mächtig ist ; die übrigen
Glieder aber sollen nach dem Alphabeth genommen
werden, zuerst das erste A, das erste B, das erste

C, und das erste D. Bei künftigen Commissionen
dann das erste E und so weiters, bis das Alpha-
beth zu Ende ist. Dann sott man wieder beim
zweiten A anfangen, und beim zweiten Buchstaben
bleiben, bis das A. B. C. durch ist, und also
fortfahren, bis alle Glieder des Raths durch
seyen.

Weil aber der Buchstaben B die meisten Glie-
der hat, so sollen die andern Buchstaben stilsi ste-
Heu, bis daß das lezte B durch ist.

Ans dieser Verfügung hoffe ich viel Nutzen für
das Vaterland und auch für unsere Gesezgebcr.

1. Durch dieses Mittel hätten unsere Gelehrte,
wann selbige nicht alle Commim'onen alleinig muß-
ten halten, nicht so häufige Geschäfte, wie anjetzo,
daß mancher bis Zo Commissionen hat, darin er
ein Mitglied ist, und dadurch die Arbeit in Sto-
cken gerath, welches leider am Tage ist.

2. Würden die Gesetze vor das Volk begreifst-
cher, wann auch Lands - Repräsentanten in den
Commissionen wären. Ich weiß wohl, daß die Ge-
lehrten besser verstehen, Gesetze zn machen, als die

Lands - Repräsentanten ; aber das weitläufige und
gelehrte Gezeug ist dem Volke zu hoch, es versteht
cs nicht, darum machen unsere Gesetze so viel Un-
willen beim Volk. Denn wenn der Präsident der

Commission ei» Gelehrter ist, so wird er den übn-
gen seine Gründe bald beigebracht haben, und die

andern werden dem Präsident auch können sagen,
was das Volk fassen kann, und was eö liebt, und

was anwendbar ist, so giebt es nicht so vieimai
zweierlei Rapport.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Beschluß von Schochs Antrag.
2. Haben wir viele Mitglieder, wann sie in ei-

ner Commission waren, wo Rede und Gegenrede
Statt hat, daß sie gewiß gute Rathschlüsse hätten;
denn in der öffentlichen Ver'ammlung sind sie nicht
im Stand, eszu sagen; ich versichere die Ver-
sammlnng, daß schon viel hundert gute Gedanken
dem Vaterland vcrlohren gegangen sind, weil man
immer nur die Wohlbcredtesteu in die Commissionen
gezogen hat.

4. Würde durch dieses Mittel bald allen Glie-
dern bekannt, wozu ein jeder Gaben rnid Fähig-
keiten hätte, und würde unter uns allen Bekannt-
schaft und Liebe pflanzen; und müßten sich alle
üben, und folgsam konnten alle lehren; denn nur
mit Aufstehen und Niedcrsitzen lehrt keiner nichts,
und kommt mancher wieder nach Hause. Wann
ihn sein Volk fragt : was er bei der Gesezgebung
gethan habe? muß er sagen: er wisse es nicht;
das ist also nichts. Ich verlange also, daß dieses
Begehren 6 Tage auf dem Bureau liege, und dann
darüber berathschlagt werde.

Eschu: Ich begreife, wie man ans den Ge-
danken fallen kann, eine neue Art unsre Geschäfte
zu besorgen, ausfindig zu machen, denn bis jezt
find wir nicht beträchtlich vorgerücktbis jezt glaubte
man, diejenigen Mitglieder in die Commissionen ord-
neu ;n müßen, die einige Kenntnißc von den zu
behandelnden Gegenständen hatten, vielleicht gebt
es nun besser, wenn wir die Commissionen der Reihe
nach besetzen, und in so weit stimme ich Schoch
gerne bei: aber gegen eines erkläre ich mich be-
stimmt, daß nämlich die Versammlung nickt in ge-
lehrte und ungelehrte Mitglieder eingetheilt, und
dadurch Parcheyung gebildet werde, sondern wir
sind alle gleich, und also sollen auch die Präsiden-
ten der Commission so gut als die Mitglieder der-
selben dem Alphabech nach ernannt und also

Schochs Grundsatz nicht blos verstümmelt, sondern
in seinem ganzen Umfang angewandt werden.

Custor stimmt auch im Ganzen Schocks An-
trag bei, weil dadurch einig« Mitglieder belehrt
werden würden, während andere Belehrung er-
theilten: Cr wünscht daher, daß der Präsident in
die Commission z Mitglieder ernenne und die 2
übrigen dem Alphabeth nach gewählt werden.

Pellegrini: Escher scherzte, und Custor nahm
es für Ernst: einige Mitglieder haben besondre
Kenntn.iße von einzelnen Fächern, und da die Com-
Missionen solche besondere Kenntnißc erfodern, so
ist es natürlich, daß diese Mitglieder Vorzugsweise
zu diesen Cominissionalarbeiten geordnet werden r
ich begehre also Tagesordnung über Schochs An-
trag.

Schoch dankt Gott, daß wir Gelehrte Mit-
glieder unter uns haben ; sie sind die Zierde unsers
Vaterlandes, und Gott wolle sie erhalten: aber
das Volk versteht diese gelehrte Sprache nicht,
und daher wäre es gut, in denEommissioncn auch Mir-
gliedcr zu haben, die sagen könnten, ob man das
verstehe oder nickt, denn das Volk ist schon wegen
Irrthum zum Sündigen verführt worden: aus lau-
ter Weisheit ist uns ein Finanzsystem gegeben wor-
den, welches unausführbar ist, und ebenfalls we-
gen unsrer Gelehrtheit haben wir eine Munizipal-
organisation, die nur dann anwendbar wäre, wenn
alle unsre Bürger gelehrte Juristen wäre». Will
dann in den Versammlungen einer von uns nnge-
lehrten Mitgliedern etwas gegen die gelehrten Ab-
Handlungen einwenden, so lächeln die Gelehrten
hinter den Stockzähnen, und so werden wir abge-
wiesen, da wir doch in den Commissionen vielleicht
hätten gründliche Einwendungen machen können:
ich weiß wohl daß auch mein Antrag ungelehrc
ist, und darum begehre ich Verweisung desselben
an eine Commission, aber man vergesse nicht, wie
viel Müh und Arbeit es bis jezt gekostet hat, nuc
schreiben und lesen zu leinen, und jezt soll jeder
Bürger ganze Gesezbücher auswendig lerne» Ge-
stern hat man uns in einem Fingerdicken Küchlein
die Grundideen des Eriminalwesens vorgelegt:



Mein Gem wie dick soll dann erst das ganze Werk
werben!

KühnJe länger ich hier in eurer Mitte sitze,
desto mehr überzeuge ich mich, daß man Keniilmße
und wahre Gelehrsamkeit als Dinge darzustellen
sucht, die schlechterdings zu nichts nutze seyen.
Es vergeht beinahe kein Tag, daß nicht über die?
selben auf eine höhnische Weise gelacht und gespot?
tet wird, und zwar von Leuten, die an die Steile
derselben ihre cynische oder irgend eine andere Faß?
philosophie setzen möchten. Es ist Zeit, daß einmal
unser Volk die Erfahrung mache, wer zweckmaßi?
gcre, deutlichere und bestimmtere Gesetze zu machen
in: Stand sey, jene verlachten Menschen, die ihre
Kräfte und ihre Zeit bisdahin dem Vaterland UN?

getheilt geweiht hatten, oder diese Lacher, die ihre
Hände in den Schoos legten. Es ist nöthig, daß
ihr zu dieser Probe die bisherige Ordnung umkch?

ret, wozu mir der Plan des V. Echochs sehr
dienlich scheint. Ich unterstütze ihn deßwegen mit
der einzigen Ausnahme, daß ich auch den Prasi?
deuten dem Alphabech nach wühlen lassen will.

Sch lumps stimmt zu Schochs gutem Herzen:
allein er ist etwas parcheiisch in der Berathung
über diesen Vorschlag, denn da er nur eine Sprache
kennt, so steht er vor, daß er niemals mehr Pràsi?
dent in den Commissionen werden kann, indessen
ist ihm dieß gleichgültig, und er stimmt zur Vcr?
Weisung an eine Commission.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ueber Jenncrs Brief an Rapmat.

Härte Jenner gerade das Gegentheil von dem,
was der im àmi cl«?« b.ais abgedrukre Brief enthält,
Rapinat gesagt: Hätte er ihm gesagt, daß durch
seine und Lecarliers Ankunft Mißverständnisse und
unangenehme Ereignisse zwischen beiden Nationen
erzeugt worden; daß der Tag seiner Abreise ein
Tag allgemeiner Freude; daß sein Andenken ein
Gegenstand unauslöschlichen Abscheues seyn w.rde,
so wäre Jeuner das Organ der öffentlichen Mei?
nung in Helvetien gewesen, so hätte er von jcdmi
Helveticr tiefgefühlte Wahrheit ausgedrükt, er hatte
nicht sich selbst, seinen Karakter, und d.e helvetische
Nation durch diese Sprache der kriechendsten
Schmeichelei, der niedrigsten Falschheit hcrabgc?

würdigt: Pflicht jedes achten Helve,iers, jedes
Freundes der Freiheit ist eö, die öffentliche Mei-
nung in Frankreich, die Rapinar durcy Emrüciung
dieses Briefs (dcr in einer Epoche (deren Datum man
vorsezlich nicht angiebt) geschrieben zu seyn scheint,
wo man dem Proconsul wegen seines Schwagers
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Allgewalt schonende Rülsscht schuldig zu seyn glaubte)
die Rapinat, sage ich, irre führen will, dieser Tau?
schung nicht auszusetzen. Oder wies Rapi at sollte
nicht der Gegenstand ewigen Abscheues der helve?
tischen Nation seyn, Raoinat, der nnerachtet der
oft wiederholten feierlichen Erklärung der fränkischen
Regierung: daß die Absicht des bewaffneten Ein?
Wittes in Helvetien keine andere sey, als da^ hei?
vetische Volk von dem Joche der Oligarchie zu
befreien, und es in seine Rechte, als freie und
unabhängige Naston wieder einzusetzen, dennoch
ein-r willkührlichen eisernen Despotie es unterwarf:
der der helvetischen Regierung in seinem Brief vom

geradezu erklärte, daß ihr nur die Vermal?
tu n g (l'aàiuisti-àuny zukäme : der sich aller öf?
fentlichen Cassen bemächtigte, und die Siegel der
helvetischen Regierung, die die Rechte unserer Na?
tiou reklamierte, und auf die Erklärung der franki?
scheu Regierung sich berief, gewaltsam abreisten
ließ: der das Volk den schnödesten milicaristyen
Behandlungen Preis gab, wie es die von allen Theilen
Hcivetiens eingegangenen ossicieilen Klagen an Tage
legen: der willlühriiche Contribution:'» ausschrieb:
der den schzam? und sittenlosen Rouhierc (vermuth?
lich im Einverständmß m t ihm) sich alier Magazine
bemächtigen, und die Effecten daraus, zumal Ge?
wehre, Instrumente aller Art, wie unsere Beanuen
es ihm öffentlich vorwarfen, in niedrigem Preise
au Partikularen wieder verkaufen ließ: der nicht
scheute sich öffentlich zu ausser» : er heiße Ra?
pinat, Räuber, und Rauben sey ihm lieb;
sie, die Franken, wären weder für Helve?
tiens braune, noch blonde Schönen ge?
kommen: (nonz n« !>Ullliuc6 v.-.aus ul vo;
brurio« iri pour vos bloirrltzz) wer endlich durch das
feste Betragen des damaligen Direktoriums und
der gesetzgebenden Rathe aufs äußerste gereizt, über
die obersten Gewalten willküh.lich disponierte, und
durch ein Arret» vom — das dem Präsident des yelo.

gr. Raths durch Militärs in öffentlicher Sitzung über?

reicht ward, rarst:e Nation fur eine eroberte Nation
erklärte, und jedes Mitglied dcr obersten Gewalten,
das sich seinen Verordnungen widersetzen würbe,
mit einem militärischen Gericht und mit Todesstrafe
b drohte: ein Arrelm, weiches, so wie die sorge?
nommene Veränderung in: Direktorium, durch d:e

fränkische Regierung selbst, als ohne Zo'unnachr >.m?

ternom-neu, vermuthlich aus Furcht ssr der offeur?
lichen Meinung in Frankreich, die sich der gekränl?
ten Rechte unserer Nation laut annahm, und vor
dem nahen Ausbruey des Vochsuuw.iieas in Helve? *

tien, vernichtet ward; Vernichtung^ mir der die

Vollgemalt Rapinats aafhrrw, und stichwe-Mr er

einen eben so uiede ecu Ton in semem Verhältnis
gegen die Negiern,z annahm, als sei'.: Betrage»
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